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Schutzgebiete / SchutzobKekte (nachrichtliche Übernahme)

FFH-Gebiet

Allgemein
Umwelt

Untersuchungsraum LPB

Technische Planung
Bestand/Vermessung

Neubau anlagebedingt Neubau temporär

Rückbau Planfeststellungsgrenze

Fläche für Baustelleneinrichtung Baufeldgrenze

Kataster

Gemeindegrenze

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Flurstücksgrenze mit Flurstück Nr.

äußere Grenze der vorhabenträgereigenen Grundstücke

Legende
Biotoptypen

Feldgehölze, Alleen und Baumreihen

BBA Älterer Einzelbaum  (§ 18)
BHF Strauchhecke  §
BLR Ruderalgebüsch §

Fließgewässer

FGB Graben mit intensiver Instandhaltung

FGU Graben, überwiegend verbaut

8aldfreie Biotope der Ufer sowie der eutrophen Moore und Sümpfe

VGR Rasiges Großseggenried  §

VSZ Standorttypischer Gehölzsaum an Fließgewässern  §

Grünland und Grünlandbrachen
GIM Intensivgrünland auf Mineralstandorten

GMF Frischwiese

Staudensäume, Ruderalfluren und Trittrasen

RHF Staudensaum feuchter bis frischer Mineralstandorte
RHK Ruderaler Kriechrasen
RHU Ruderale Staudenflur frischer bis trockener Mineralstandorte

Acker- und Erwerbsgartenbaubiotope

ACL Lehm- bzw. Tonacker

Biotopkomplexe der Siedlungs- und Industrieflächen

OSS Sonstige Ver- und Entsorgungsanlage

Biotopkomplexe der Verkehrsflächen

OVE Bahn/ Gleisanlage

OVL Straße

Schutzstatus:
§    = gesetzlich geschütztes Biotop nach §30 BNatSchG und §20 Abs. 1 NatSchAG M-V
(§)   = teilweise geschütztes Biotop nach §30 BNatSchG und §20 Abs. 1 NatSchAG M-V
§ 18  = (teilweise) gesetzlich geschützte Bäume nach § 18 NatSchAG M-V

Vermeidungsmaßnahmen
Schutz von Gehölzen vor Beschädigungen durch den Baubetrieb

Biotopschutzzaun

Rekultivierung bauzeitlich in Anspruch genommener Flächen

Artenschutzrechtlich begründete Maßnahmen
Beschränkung des Rodungs-/ Rückschnittzeitraums

Amphibienleitzaun

Reptilienleitzaun

Kontrolle des Baufeldes auf Zauneidechsen

Verminderung baubedingter Lichtemissionen

Kontrolle der abzureißenden EÜ auf Fledermäuse und Gebäudebrüter

Fledermauskontrolle von Bäumen (Ökologische Fällbegleitung)

Vorgezogene Baufeldfreimachung durch Mahd für Brutvögel und Zauneidechsen

Umweltfachliche Bauüberwachung

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Ansaat auf vorhabenbedingt überprägten Böschungen

Pflanzung von naturnahen Hecken

Ergänzung einer Hecke

Extensivgrünland mit Streuobstwiese und Hecke Rukieten

Nutzungsverzicht in vorhandenen naturnahen Erlen-Feuchtwäldern
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